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A. Einleitung

I. Grundlagen der Transplantationsmedizin

Die Übertragung von Organen und Geweben gehört heute zum Standard medizinischer Ver-
sorgung. Sie dient in erster Linie der Lebenserhaltung bzw. -verlängerung. indem irreparabel
ausgefallene Funktionen lebenswichtiger Organe oder Gewebe durch entsprechende Spende-
organe ersetzt werden. Wenn das Leben eines Kranken auf grund altemativer Behandlungsme-
thoden nicht akut bedroht ist, soll durch die Organübertragung eine Verbesserung der Le-
bensqualität erreicht und Leiden, insbesondere die infolge eines jederzeit möglichen Organ-
versagens eintretenden Komplikationen, vermindert werden.

Die Entwicklung der modernen Organ- und Gewebetransplantation von Menschen zu Mensch
(sogenannte aIlogene Transplantation) begann mit der ersten erfolgreichen Übertragung der
Comea (Augenhornhaut) durch E. Zirn im Jahre 1905. Durch eine Corneaverpflanzung konn-
te erblindeten Menschen das Augenlicht zurückgegeben werden. Heute ist die Cornea-
verpflanzung eine gängige Therapieform. durch die das Sehvermögen des Empfängers oft
jahrzehntelang erhalten bleiben kann.

Der entscheidende Fortschritt bei der allogenen Transplantation durchbluteter Organe gelang
mit der ersten erfolgreichen Übertragung einer Niere zwischen zwei eineiigen Zwillingen am
22.12.1954 durch.J: E. Murray in Boston. Dies war der Durchbruch in der modernen Trans-
plantationstechnik. Es folgten die ersten Lebertransplantationen zu Beginn des Jahres 1967
durch T. E. Starzl sowie die erste erfolgreiche Herztransplantation durch Christiaan Barnard
am 02.12.1967 in Kapstadt. Kurze Zeit später wurden auch die ersten Transplantationen der
Lunge und der Bauchspeicheldrüse durchgeführt.

Der Erfolg einer Organtransplantation hängt vom Grad der Abstoßungsreaktion des Körpers
des Empflingers gegen das transplantierte Organ ab. Nach dem klinischen Verlaufunterschei-
det man die hyperakute Abstoßung bis zu drei Tagen nach der Transplantation, die akute Ab-
stoßung einen bis drei Monate nach der Transplantation und die chronische Abstoßung, die zu
jedem späteren Zeitpunkt auftreten kann. Die kontinuierliche Fortentwicklung immun-
suppressiver Substanzen hat eine Eindämmung dieser Reaktionen ermöglicht. Die Funktions-
dauer der übertragenen Organe hat sich daher in den letzten 25 Jahren laufend verbessert.
Nach heutigem Kenntnisstand funktionieren nach einem Jahr noch über 90% der transplan-
tierten Nieren, nach fünf Jahren 60 bis 70% und nach zehn Jahren 50 bis 60%.1 Bei Herz- und
Lebertransplantationen schwankt die Erfolgsquote im ersten Jahr zwischen 70 und 90%, und
nach fünf Jahren zwischen 60 und 80%.2

In Deutschland entwickelten sich in den siebziger Jahren die Nierentransplantation und in den
achtziger Jahren die Herz- und Lebertransplantation zu anerkannten Behandlungsmethoden.
Die Übertragung der Lunge und der Bauchspeicheldrüse gewann in den neunziger Jahren eine
zunehmende Bedeutung. Insgesamt wurden bis Ende des Jahres 1999 in Deutschland 6.479
Herzen. 1.022 Lungen, 7.358 Leber, 40.714 Nieren und 1.252 Bauchspeicheldrüsen transplan-
tiert!

I NickeI/Schmidt-Preisigke/Sengler, TPG. Kommentar, Einftlhrung. Rn. 4.
2 NickeI/Schmidt-Preisigke/Sengler, TPG, Kommentar, Einftlhrung, Rn. 4.
J NickeI/Schmidt.Preisigke/Senglcr, TPG, Kommentar, Einfuhrung, Rn. I.
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Mit dem rasant wachsenden Erfolg der Transplantationsmedizin ist der Bedarf an transplan-
tabien Organen in Deutschland stetig gestiegen. Angesichts der besseren Beherrschung der
Abstoßungsreaktionen des Empfangerkörpers gegen das Transplantat kommen inzwischeh
Patienten als Transplantatempfanger in Betracht, die noch vor zehn Jahren -insbesondere
wegen ihres schlechten allgemeinen Gesundheitszustandes -als nicht transplantabel einge-
stuft wurden. Dies hat dazu geruhrt, dass die Wartelisten der Transplantationszentren in den
letzten Jahren überproportional angewachsen sind. So warteten im Jahre 1999 in Deutschland
rund 5.000 Menschen auf ein Augenhornhauttransplantat.4 Den im Jahr 1995 durchgeführten
2.128 Nierenverpflanzungen stand ein Bedarf von ca. 4.000 Nierentransplantaten gegenüber.
Die Lücke zwischen Angebot und Versorgungsziel klafft auch bei Herz- und Lebertransplan-
tationen zunehmend auseinander: Dem Bedarf von jährlich ungefahr je 1.000 Herz- und Le-
berverpflanzungen standen im Jahre 1995 nur 498 durchgeruhrte Herz- bzw. 595 durchge-
fiihrte Lebertransplantationen gegenüber.5

Für diesen in Deutschland zunehmenden den Engpass an transplantierbaren Organen gibt es
mehrere Gründe: Bei einem lebenden Menschen können nur regenerative Körpersubstanzen
wie Blut und Knochenmark und darüber hinaus eine der paarig angelegten Nieren zu Trans-
plantationszwecken entnommen werden. Lebende Menschen kommen daher nur in wenigen
Fällen als mögliche Organspender in Betracht. Dementsprechend ist die praktische Bedeutung
der Lebendspende gering.

Für die Entnahme von Herz, Lunge, Leber und Bauchspeicheldrüse kommen daher nur ver-
storbene Menschen in Betracht. Folglich ist Explantation vom verstorbenen Spender auch die
weltweit am häufigsten praktizierten Transplantationsart.6 Allerdings sind auch dem Kontin-
gent verfügbarer Leichenorgane enge Grenzen gesetzt. Zum einen kann sich die Organent-
nahme bei einem Verstorbenen allein auf Organe erstrecken, die ungeschädigt und voll funk-
tionstüchtig sind. Denn nur Organe ohne Abnutzungserscheinungen bieten Gewähr rur einen
langfristigen Ersatz im Körper eines anderen Menschen.

Unter den jährlich rund 900.000 Versterbenden in Deutschland sind nach vorsichtiger Schät-
zung nur etwa 5.000, d.h. 0,6 %, die als potenzielle Spender lebenswichtiger Organe wie Nie-
re, Herz, Leber, Lunge, Darm und Bauchspeicheldrüse in Betracht kommen.?

Darüber hinaus sind zu wenige Menschen zur postmortalen Organspende bereit. Nach Anga-
ben der Deutschen Stiftung für Organspende (DSO) wurden im Jahre 1997 nur 2.044 verstor-
bene Personen als ~tenzielle Organspender gemeldet.8 Lediglich bei 1.062 konnten Organe
entnommen werden.9 Bei den übrigen kam eine Organentnahme nicht in Betracht, da es ent-
weder an einer lebzeitigen Einwilligung des möglichen Organspenders oder einer Zustim-
mung der nächsten Angehörigen zur postmortalen Organentnahme bei dem als Organspender
in Betracht kommenden Patienten fehlte.

~ 4 Bock, Rechtliche Voraussetzungen der Organentnahme von Lebenden und Verstorbenen, S 63.
, , Kühn, Die Motivationslösung, Neue Wege im Recht der Organtransplantation, S. 26; Henne-Bruns/Küchler, in:

Korff/Honnefelder, Lexikon der Bioethik, Band 2, S. 810: Bock, Rechtliche Voraussetzungen der Organentnah-
me von Lebenden und Verstorbenen, S. 64.
.Kloth, Todesbestimmung und postmortale Organentnahme, S. 6.
7 Bock, Rechtliche Voraussetzungen der Organentnahme von Lebenden und Verstorbenen, S. 61.

.Nickel/Schmidt-Preisigke/Sengler, TPG, Kommentar, Einftlhrung, Rn. 5.
9 Bock, Rechtliche Voraussetzungen derOrganentnahme von Lebenden und Verstorbenen, S. 61.
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Leider ist es der medizinischen Forschung bislang nicht gelungen, diesen Versorgungseng-
pass an transplantierbaren Organen abzumildern. Um Ersatz filr die fehlenden, zu Transplan-
tationszwecken geeigneten menschlichen Organe zu finden, stützt sich die medizinische For-
schungsarbeit insbesondere auf zwei Bereiche: Zum einen auf den Bereich der Transplantati-
on fetaler Zellen, Gewebe und Organe, zum anderen auf den Bereich der Übertragung von
Tierorganen auf den menschlichen Körper.

In erstgenanntem Forschungsgebiet werden die Möglichkeiten der Übertragung isolierter
Hirnzellen von abgetriebenen oder spontan abgehenden Embryonen oder Föten vor allem zur
Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen, insbesondere Morbus Parkinson oder Morbus
Alzheimer, aber auch zur Behandlung von Patienten mit einer Diabetes-Erkrankung unter-
sucht. Anders als in Schweden, den USA, Frankreich und Großbritannien wird die Übertra-
gung der Hirnzellen von abgetriebenen oder spontan abgehenden Embryonen oder Föten in
Deutschland bislang noch nicht praktiziert.

Denn es bestehen hierzulande insbesondere ethische Bedenken im Hinblick auf die Verwen-
dung von Embryonalzellen zu Transplantationszwecken, weil man befilrchtet, die mögliche
medizinische Nutzung embryonaler Zellen könne eine Entscheidung zum Schwangerschafts-
abbruch sowie deren Art, Zeitpunkt und Ort beeinflussen. Dies ließe sich mit dem verfas-
sungsrechtlichen gebotenen Schutz des ungeborenen lebens nicht in Einklang bringen. Die
Transplantationsmöglichkeiten hinsichtlich fetaler Zellen, Gewebe und Organe kommen da-
mit in Deutschland bislang nicht zur Abmildcrung des Engpasses an transplantierbaren Orga-
ne in Betracht.

Auch die Übertragung von Tierorganen auf den menschlichen Körper, der zweite Forschungs-
schwerpunkt im Bereich der Transplantationsmedizin, dürfte -trotz der fortgeschrittenen wis-
senschaftlichen Forschung mit gentechnisch veränderten Schweinen -in naher Zukunft im
Hinblick auf die noch weitgehend unbekannten gesundheitlichen Risiken einer solchen Über-
tragung von Tierorganen auf den Menschen und die ethischen Probleme, vor allem bei der
gentechnischen Veränderung eines Tierstarnmes, keine Alternative zur allogenen Transplanta-
tion sein. Die bisherigen Versuche, Tierorgane und -gewebe als Ersatz filr das menschliche
Herz, die menschliche Niere, leber und Bauchspeicheldrüse, das menschliche Knochenmark
sowie menschliche Gehirnzellen zu nutzen, brachten keine durchgreifenden Erfolge.

Schließlich sind auch künstliche Organe, etwa Kunstherzen, derzeit kein dauerhafter Ersatz
fijr die Übertragung menschlicher Organe. Bekannt sind insoweit bislang nur wenige Fälle, in
denen sich bei Patienten das Herz durch dessen zeitweise Entlastung mittels eine mechanisch
betriebenen Pumpe, die an eine Herzkammer angeschlossen wurde, soweit erholen konnte,
dass eine Transplantation nicht mehr erforderlich war.

23

("'

~



~

Abhilfe bei dem in Deutschland existierenden Versorgungsengpass an transplantierbaren Or-
ganen konnte bislang nur dadurch geschaffen werden, dass sich die deutschen Transplantati-
onszentren der "Eurotransplant Foundation" angeschlossen haben. Die Eurotransplant Foun-
dation ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz im niederländischen Leiden, die im Jahre
1967 gegründet wurde. Ihr sind die Länder Holland, Belgien, Luxemburg, Deutschland und
Österreich angeschlossen. Sie verfolgt den Zweck, durch ein auf medizinischen Kriterien be-
gründetes, objektives Auswahlprinzip fiIr die Organempfänger eine bestmögliche empfänger-
orientierte Verwendung von Spenderorganen sicherzustellen, durch regelmäßige Befragungen
transplantierter Patienten Indikatoren für den Transplantationserfolg festzustellen und diese
Ergebnisse bei der Organverteilung umzusetzen, die Bereitschaft zur Organspende zu erhöhen
sowie Maßnahmen zur Organgewinnung zu unterstützen. Mit "Scandiatransplant" für die
skandinavischen Länder und "Francetr~splant" für Frankreich, Spanien und die Schweiz
existieren in Europa zwei weitere, der Eurotransplant Foundation vergleichbare Institutionen.

Nur die Zugehörigkeit der deutschen Transplantationszentren zur "Eurotransplant Foundati-
on" ermöglicht es, dass mehr Organe, als dies die oben genannten Zahlen andeuten, in
Deutschland transplantiert werden können. Über die Vermittlung von Eurotransplant hat
Deutschland in den vergangenen Jahren mehr Spendeorgane aus den dieser Stiftung ange-
schlossenen Nachbarländern erhalten, als selbst dorthin abgegeben. Die Bundesrepublik
Deutschland ist zu einem "Organimporteurland" geworden, und zwar in einem solchen gra-
vierenden Maße, dass die zukünftige Toleranz der der Eurotransplant Foundation angeschlos-
senen Mitgliedstaaten fiIr diese Situation äußerst fraglich scheint. IU Hierauf muss in adäquater

Weise reagiert und schnellstmöglich Abhilfe geschaffen werden.

11. Die Transplantationsmedizin als Gegenstand der Gesetzgebung in Deutschland

In Deutschland gab es bis 1997 keine spezial gesetzliche Grundlage flir die Organentnahme zu
Transplantationszwecken. Es herrschte zwar kein "Rechtsvakuum", aber die Beurteilung die-
ser besonderen Materie nach allgemeinen zivil- und strafrechtlichen Rechtsgrundsätzen führte
zu erheblichen Meinungsverschiedenheiten und Rechtsunsicherheiten. Im Bereich der
postmortalen Organentnahme, die, wie bereits angedeutet, gegenüber der Lebendspende eine
überragende Bedeutung hat, waren insbesondere der normative Todesbegriff sowie die mögli-
che Rechtfertigung der Organexplantation vom Toten umstritten.

Zur Beseitigung der vorhandenen Regelungslücken und der damit verbundenen Unsicherhei-
ten, die mitursächlich fiIr die Zurückhaltung der Bevölkerung bei der Bereitschaft zur
postmortalen Organspende waren, wurde seit Jahrzehnten eine bundeseinheitliche, spezialge-
setzliche Regelung fiIr die Transplantationsmedizin gefordert. Die hierfilr erforderliche
rechtstechnische Grundlage wurde mit der Grundgesetzänderung vom 27.10.199411 geschaf-
fen, wodurch der Bundesgesetzgeber mit Wirkung zum 15.11.1994 die konkurrierende Ge-
setzgebungskompetenz flir die Fragen der Organtransplantation erhielt.

I. BT -Drucksache 13/4355, S. 10.

I'BGBI.1994,Teill,S.3146.
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